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Mit Holz richtig heizen! 
 

Holz verbrennt in häuslichen Feuerungsanlagen nur rauch arm, wenn 3 
Grundvoraussetzungen erfüllt sind: 

1. Schornstein und Feuerstätte sind aus technischer und baulicher Sicht 
mängelfrei. 
 

2. Die Feuerstätte wird entsprechend der Betriebsanleitung richtig bedient. 
 

3. Es werden ausschließlich zugelassene Brennstoffe verwendet. 

  

 
     Abfälle gehören nicht in den Ofen! 

 

 Materialien wie 

 mit Farbe oder Holzschutzmitteln behandeltes Holz 

 PVC und PVC-beschichtete Spanplatten (Möbelteile) 

 Altpapier 

 Plastik 

 Styropor 

 Getränkekartons 

 Textilien aus Synthetik- oder Naturfasern 

 Windeln 

 Putzlappen 

würden bei der Verbrennung besonders schädliche Luftverunreinigungen 
verursachen. Dazu zählen beispielsweise die gefürchteten krebserregenden Stoffe 
wie Dioxine und Furane, Benz(a)pren, Ruß, Schwermetalle usw. Hinzu treten lästige, 
nicht zumutbare Gerüche. 

Deshalb stellt die Verwendung unzulässiger Brennstoffe nach geltendem Recht eine 
Ordnungswidrigkeit dar, die mit Bußgeld geahndet werden kann.   

 


